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I. Veröffentlichung von Satzungen

Aufgrund des § 65 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
(BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I, S. 286) in der zurzeit gültigen
Fassung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom
19.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf 17.219.700  €
ordentlichen Aufwendungen auf 18.780.400  €

außerordentlichen Erträge auf 30.000  €
außerordentlichen Aufwendungen auf 0  €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf 17.424.200  €
Auszahlungen auf 19.416.000  €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfal-
len auf:

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 16.071.500  €
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 16.682.900  €

Haushaltssatzung
der Stadt Zehdenick für das Haushaltsjahr 2014

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 1.352.700  €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 2.665.900  €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0  €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 67.200  €

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0  €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0  €

§ 2
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr in Anspruch
genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie
folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) 200 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 300 v. H.

2. Gewerbesteuer 300 v. H.
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§ 6
1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendun-

gen als für die Stadt Zehdenick von wesentlicher Bedeutung ange-
sehen werden, wird auf  150.000 € festgesetzt.

2. Auf die Festlegung einer Wertgrenze für die insgesamt erforderli-
chen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitions-
fördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird
verzichtet. Es werden alle Investitionen als Einzelmaßnahme im
Finanzhaushalt dargestellt.

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen bedürfen der vorherigen Zustimmung wie folgt:
a) im Ergebnishaushalt bei Aufwendungen:

– bis 10.000 € die Kämmerin der Stadt Zehdenick
– über 10.000 € bis 50.000 € der Hauptausschuss
– über 50.000 € die Stadtverordnetenversammlung

b) im Finanzhaushalt bei Auszahlungen – ohne Investitionen:
– bis   10.000 € die Kämmerin der Stadt Zehdenick
– über 10.000 € bis 50.000 € der Hauptausschuss
– über 50.000 € die Stadtverordnetenversammlung

c) im Finanzhaushalt bei Auszahlungen für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen:
– bis   25.000 € die Kämmerin der Stadt Zehdenick
– über 25.000 € bis 50.000 € der Hauptausschuss
– über 50.000 € die Stadtverordnetenversammlung

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind
nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewähr-

Amtliche Bekanntmachungen

leistet ist. Nicht zahlungswirksam werdende Aufwendungen,
insbesondere die bilanziellen Abschreibungen, sind im Sinne des §
70 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg grundsätz-
lich als nicht erheblich anzusehen, so dass die o. g. Wertgrenzen
nicht gelten.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist,
werden bei:
a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 200.000 € und
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelauf-

wendungen oder Einzelauszahlungen auf 350.000 €
festgesetzt.

Zehdenick, den 06.01.2014

Arno Dahlenburg
Bürgermeister

Die Haushaltssatzung der Stadt Zehdenick mit ihren Anlagen für das
Haushaltsjahr 2014 liegt während der allgemeinen Sprechzeiten

dienstags 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
donnerstags 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung zur Einsicht in der Stadtverwaltung Zehdenick,
Falkenthaler Chaussee 1, 16792 Zehdenick im Raum 207 aus.

II. Veröffentlichung von Beschlüssen

Beschluss-Nr.: 0080/13
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick beschließt
einen eventuellen Liquiditätsverlust in Höhe von 88.800 € für 2014 und
40.500 € für 2015 des Entwässerungsbetriebes der Stadt Zehdenick
durch die Bereitstellung der Mittel aus dem Haushalt der Stadt
Zehdenick auszugleichen.

Beschluss-Nr.: 0081/13
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick beschließt
die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2014.

Beschluss-Nr.: 0082/13
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick beschließt:
Die Art der Bauausführung zum Ausbau  der  Nebenanlagen  der B 109
OD Zehdenick/Ph.-Müller-Straße, Fr.-Engels-Straße, Teilabschnitt
Templiner Chaussee bis Ecke Am Wolfsgarten erfolgt auf Grundlage der
als Anlage beigefügten Entwurfsplanung vom Juni 2013 mit dem Ziel der
Neugestaltung des Straßenquerschnitts, der Oberflächen und der Be-
leuchtung:
1. Ausbau Gemeinsamer Geh-/Radwege – 2,50 m breit – Beton-

rechteckpflaster, Farbe: Grau

In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
am 19.12.2013 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

2. Neubau Gemeinsamer Geh-/Radweg in Höhe Mietenstich – 2,50 m
breit – Asphaltdeckschicht, alternativ: Öko-Betonpflaster

3. Parkbuchten  – 2,50 m breit – Betonrechteckpflaster,
Farbe: Anthrazit

4. Grünstreifen  – 2,50 m breit – Rasen und Baumersatzpflanzungen
5. Grundstückszufahrten – Betonrechteckpflaster, Farbe: Anthrazit
6. Anschluss vorhandener Dachflächenentwässerungen/Fallrohre -

Kastenrinnen oder rohrleitungsgebunden mit Anschluss an die
Fahrbahnentwässerung

7. Straßenbeleuchtungsanlage – mit LED-Leuchten des Typs PHILIPS-
Luma I oder gleichwertig

Beschluss-Nr.: 0083/13
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick beschließt
den Verkauf des Grundstückes in der Gemarkung Zehdenick, Gewerbe-
gebiet Karlshof, Flur 9, Flurstück 153 mit 27.252 m². Mit Verkauf wird
eine Belastungsvollmacht in Höhe von max. 3 Mio. € zur Finanzierung
des Kaufpreises und von Investitionen am Grundstück erteilt.

Dirk Wendland
Stellv. Bürgermeister
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Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kommunalwahl-
gesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der Brandenburgischen
Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt:

I. Wahltermin für die Kommunalwahlen sowie die Wahlzeit
Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der
landesweiten Kommunalwahlen 2014 vom 4. September 2013 fin-
den die Wahlen
– der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick und
– der Ortsbeiräte der Ortsteile Badingen, Bergsdorf, Burgwall,

Klein-Mutz, Krewelin, Kurtschlag, Marienthal, Mildenberg,
Ribbeck, Vogelsang, Wesendorf und Zabelsdorf

am Sonntag, den 25. Mai 2014
in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Nachdem der Minister des Innern den Wahltermin für die vor-
genannten Wahlen durch Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere
ich gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge
für diese Wahlen möglichst frühzeitig einzureichen. Ergänzend
hierzu weise ich auf Folgendes hin:

A. Wahl zur Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Zehdenick

1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen und
Gemeindevertreter
Es sind insgesamt 22  Stadtverordnete  zu wählen.

2. Wahlkreise
Die Stadtverordnetenversammlung Zehdenick hat durch Beschluss
das Wahlgebiet (13471 Einwohner) in 1 Wahlkreis eingeteilt.
Wahlkreis 1: Stadt Zehdenick (13471 Einwohner)

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigun-

gen und Wählergruppen sowie Einzelbewerberinnen und
Einzelbewerbern eingereicht werden. Daneben können Parteien,
politische Vereinigungen und Wählergruppen auch gemeinsam ei-
nen Wahlvorschlag als Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen
sich jedoch bei jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung beteili-
gen; die Beteiligung an einer Listenvereinigung schließt einen ei-
genständigen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht wer-
den. Sie müssen spätestens bis zum

Donnerstag, den 20. März 2014, 12 Uhr,
bei der
Wahlleiterin für die Stadt Zehdenick
Falkenthaler Chaussee 1, 16792 Zehdenick
schriftlich eingereicht werden.

Wahlbekanntmachung für die
Wahlen der Stadtverordnetenversammlung

der Stadt Zehdenick und der Ortsbeiräte der Ortsteile
Badingen, Bergsdorf, Burgwall, Klein-Mutz, Krewelin, Kurtschlag,

Marienthal, Mildenberg, Ribbeck, Vogelsang, Wesendorf, Zabelsdorf
am 25. Mai 2014

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen
Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen,
ist der Wahlleiterin für die Stadt Zehdenick durch die für das
Wahlgebiet zuständigen Organe aller am Zusammenschluss Betei-
ligten spätestens bis zum Donnerstag, den 20. März 2014, 12
Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung der an dem Zusammen-
schluss beteiligten Gruppierungen muss bei Parteien oder politi-
schen Vereinigungen von mindestens zwei Mitgliedern des für das
Wahlgebiet zuständigen Vorstands, darunter der oder dem Vorsit-
zenden oder einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, bei
Wählergruppen von der oder dem Vertretungsberechtigten der
Wählergruppe unterzeichnet sein.

5. Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen
Wahlvorschlag
Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe oder Listen-
vereinigung kann einen wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag
einreichen. Die Entscheidung über die Einreichung eines wahlgebiets-
bezogenen Wahlvorschlages  trifft bei einer Partei oder politischen
Vereinigung der für das Wahlgebiet zuständige Gebietsvorstand (oder
wenn ein solcher Vorstand nicht besteht, der Vorstand der nächst-
höheren Gliederung) und bei Wählergruppen die oder der Vertretungs-
berechtigte.
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber stehen mit einem wahl-
gebietsbezogenen Wahlvorschlag im gesamten Wahlgebiet zur
Wahl.

6. Inhalt der Wahlvorschläge
6.1 Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 5a zu § 32

Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen enthal-
ten
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit,

den Tag der Geburt, den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und
die Anschrift einer jeden Bewerberin und eines jeden Bewerbers
in erkennbarer Reihenfolge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereini-
gung den vollständigen Namen der einreichenden Partei oder
politischen Vereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name der
Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen über-
einstimmen, den diese im Lande führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der ein-
reichenden Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwendet, auch diese; aus dem Namen muss hervorgehen, dass
es sich um eine Wählergruppe handelt; der Name und die etwai-
ge Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien oder
politischen Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung enthal-
ten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der
Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
det, auch diese; zusätzlich sind die Namen und, sofern vorhan-
den, auch die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien,
politischen Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben,

Bekanntmachung der Wahlleiterin vom 16.01.2014
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e) den Namen des Wahlgebietes
Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzel-
bewerbers darf nur die unter Buchstabe a und e bezeichneten
Angaben enthalten.

6.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin oder einen
Bewerber enthalten.
Ein wahlgebietsbezogener Wahlvorschlag darf höchstens
insgesamt 33  Bewerberinnen und Bewerber enthalten.

6.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und
Telekommunikationsanschluss der Vertrauensperson und der stell-
vertretenden Vertrauensperson enthalten. Als Vertrauensper-
son kann auch eine Bewerberin oder ein Bewerber benannt werden.
Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrau-
ensperson und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich,
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben
und entgegenzunehmen.

6.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung
muss von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zu-
ständigen Vorstandes, darunter der oder dem Vorsitzenden oder
einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, unterzeichnet sein.
Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von der oder dem
Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertretungs-
berechtigung ist auf mein Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvor-
schlag einer Listenvereinigung muss von jeder an ihr beteilig-
ten Partei, politischen Vereinigung und Wählergruppe entsprechend
unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin
oder eines Einzelbewerbers muss von dieser oder diesem unter-
zeichnet sein.

6.5 Wichtige Beschränkungen
Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem Wahlvor-
schlag für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung Zehdenick
benannt sein. Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein,
die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin oder
Bewerber

7.1 Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf einem Wahlvor-
schlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe
oder Listenvereinigung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:
a) Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß § 11

BbgKWahlG wählbar sein.
b) Die Bewerberin oder der  Bewerber muss durch eine Ver-

sammlung zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewer-
ber gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden sein (siehe
Nummer 8).

c) Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Benennung auf
dem Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist
nach dem Muster der Anlage 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1
BbgKWahlV abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer Par-
tei eingereicht, hat die Bewerberin oder der Bewerber in der
Zustimmungserklärung zudem ihre oder seine Parteimitglied-
schaften anzugeben oder zu erklären, dass sie oder er parteilos
ist.

Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen gelten ferner
für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber.

7.2 Zur Wählbarkeit
7.2.1 Wählbarkeit von Deutschen

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im
Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die
– am 25. Mai 2014 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
– seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2
BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er

– gemäß § 9 BbgKWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossen ist
oder

– infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

7.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern
Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar auch alle Staats-
angehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union
(Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Grie-
chenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien,
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Repub-
lik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nord-
irland sowie Republik Zypern), die
– am 25. Mai 2014 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
– seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 Absatz 3
BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
– gemäß § 9 BbgKWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossen ist

oder
– infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die

Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher
Ämter nicht besitzt oder

– infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung
im Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.

7.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und für jeden
Bewerber eine Bescheinigung der Wahlbehörde nach dem Muster
der Anlage 8a zu § 32 Absatz 5 Nummer 2 BbgKWahlV einzurei-
chen, dass die vorgeschlagene Bewerberin oder der vorgeschlagene
Bewerber wählbar ist.
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre Zu-
stimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit der Be-
scheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine Versicherung an Eides
statt nach dem Muster der Anlage 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3
BbgKWahlV über ihre Staatsangehörigkeit und darüber vorle-
gen, dass sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wähl-
barkeit ausgeschlossen sind.

8. Zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber gemäß §
33 BbgKWahlG

8.1 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder politi-
schen Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen in einer Versamm-
lung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahl-
gebiet wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen
Vereinigung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein
(Mitgliederversammlung). Dies kann auch durch Delegierte ge-
schehen, die von den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in gehei-
mer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind (Delegierten-
versammlung).

8.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine
Organisation hat, können die Bewerberinnen und Bewerber sowie
ihre Reihenfolge auch durch die im gesamten Stadtgebiet wahlbe-
rechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung oder
deren Delegierte oder durch die für die Wahl zum Kreistag des Land-
kreises Oberhavel wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder po-
litischen Vereinigung oder deren Delegierte bestimmt werden.

8.3 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe so-
wie ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum Zeit-
punkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlbe-
rechtigten Mitglieder der Wählergruppe (Mitglieder-
versammlung) oder, wenn die Wählergruppe nicht mitglied-schaftlich
organisiert ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zu-
sammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten An-
hängerinnen und Anhänger (Anhängerinnen- und Anhänger-
versammlung) der Wählergruppe in geheimer Abstimmung be-
stimmt worden sein. Dies kann auch durch Delegierte geschehen,
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die von den Mitgliedern oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1)
aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt wor-
den sind (Delegiertenversammlung). Die Ausführungen zu Num-
mer 8.2 gelten für mitgliedschaftlich organisierte Wählergruppen
entsprechend.

8.4 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereinigung
sowie ihre Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen Mitglieder-
oder Delegiertenversammlung in geheimer Abstimmung bestimmt
worden sein; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33
BbgKWahlG sinngemäß.

8.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und An-
hänger oder Delegierten von dem zuständigen Vorstand der Partei
oder politischen Vereinigung oder der oder dem Vertretungs-
berechtigten der Wählergruppe mit einer mindestens dreitägigen
Frist entweder einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu la-
den.

8.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberechtigte
Teilnehmer der Versammlung ist für die geheime Wahl der Bewerber-
innen und Bewerber sowie der Delegierten für die Delegierten-
versammlung vorschlagsberechtigt. Den Bewerberinnen und Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In der Versammlung
müssen sich mindestens drei Mitglieder, Anhängerinnen und An-
hänger oder Delegierte an der Abstimmung beteiligen.

8.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder
Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift nach dem Mus-
ter der Anlage 9a zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV zu
fertigen, die dem Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der Nieder-
schrift muss die Art, der Ort und die Zeit der Versammlung, die Form
der Einladung, die Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhänger-
innen und Anhänger oder Delegierten sowie das Ergebnis der gehei-
men Wahl hervorgehen. Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter
der Versammlung und zwei von der Versammlung bestimmte
Teilnehmerinnen oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern,
dass die gesetzlichen Mindestanforderungen an eine demokrati-
sche Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 33
Absatz 5 BbgKWahlG beachtet worden sind.

9. Unterstützungsunterschriften
9.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-

schriften
9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigun-

gen, die am 9. September 2013 aufgrund eines zurechen-
baren Wahlvorschlags im 17. Deutschen Bundestag oder im 5.
Landtag Brandenburg durch mindestens eine im Land Branden-
burg gewählte Abgeordnete oder durch mindestens einen im Land
Brandenburg gewählten Abgeordneten oder im Kreistag des Land-
kreises Oberhavel durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete
oder durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in der
Stadtverordnetenversammlung Zehdenick durch mindestens eine
Stadtverordnete oder durch mindestens einen Stadtverordneten
seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 9. September
2013 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Kreistag
des Landkreises Oberhavel durch mindestens eine Kreistagsab-
geordnete oder durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten
oder in der Stadtverordnetenversammlung Zehdenick durch
mindestens eine Stadtverordnete oder durch mindestens einen
Stadtverordneten seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten
sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften
befreit.

9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht
für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr be-
teiligten Gruppierungen wenigstens eine der in Nummer 9.1.1

oder 9.1.2 genannten Voraussetzungen für die Befreiung von die-
sem Erfordernis erfüllt.

9.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Einzel-
bewerbern, die am 9. September 2013 aufgrund eines Einzel-
wahlvorschlags im Kreistag des Landkreises Oberhavel oder in
der Stadtverordnetenversammlung vertreten sind, sind von dem
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.2 Wichtige Hinweise
9.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung,

einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer
Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht
nach der vorstehenden Nummer 9.1 von dem Erfordernis von Unter-
stützungsunterschriften befreit ist, sind
– im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlags

mindestens 20 Unterstützungsunterschriften von im Wahl-
gebiet wahlberechtigten Personen,

beizufügen.
9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der

wahlberechtigten Person ist spätestens bis zum
Mittwoch, den 19. März 2014, 16 Uhr,
bei der
Wahlbehörde, Stadt Zehdenick
Einwohnermeldeamt  (Raum 129),
Falkenthaler Chaussee 1, 16792 Zehdenick
zu leisten.
Die Unterstützungsunterschrift  kann auch bei einer ehrenamt-
lichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bür-
germeister im Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder
einer anderen zur Beglaubigung von Unterschriften er-
mächtigten Stelle geleistet werden. Die hierzu von mir auf
Anforderung ausgegebenen Unterschriftenlisten (siehe Num-
mer 9.2.3)
sind der Wahlbehörde (Stadt Zehdenick,
Falkenthaler Chaussee 1, 16792 Zehdenick)
spätestens bis zum
Mittwoch, den 19. März 2014, 16 Uhr, vorzulegen.
Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf den
von mir ausgegebenen amtlichen Formblättern für Unter-
schriftenlisten nach dem Muster der Anlage 6 zu § 32 Absatz 4
Nummer 3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften
zu erbringen:

9.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des
Wahlvorschlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde, Stadt
Zehdenick, Einwohnermeldeamt  (Raum 129), Falkenthaler
Chaussee 1, 16792 Zehdenick ausgelegt.
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift
einer jeden Bewerberin und eines jeden Bewerbers in er-
kennbarer Reihenfolge anzugeben.
Daneben ist beim Wahlvorschlag einer Partei, politischen
Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung deren
Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch die-
se, anzugeben.
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftliche Erklä-
rung zu bestätigen, dass die Bewerberinnen und Bewerber sowie
ihre Reihenfolge gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden sind,
oder eine Ausfertigung der Niederschrift über die Bestimmung
der Bewerberinnen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge vorzu-
legen. Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind fer-
ner auch die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurzbezeich-
nungen der an ihr beteiligten Gruppierungen anzugeben.
Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzel-
bewerbers ist die Bezeichnung „Einzelwahlvorschlag“ anzuge-
ben.
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich unter den
vorgenannten Voraussetzungen auch amtliche Formblätter für die
Unterzeichnung des Wahlvorschlags  bei einer ehrenamtlichen
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Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im
Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder bei einer anderen
zur Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.

9.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wähler-
gruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst nach der Bestim-
mung der Bewerberinnen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge
nach § 33 BbgKWahlG unterzeichnet werden. Vorher geleistete
Unterstützungsunterschriften sind ungültig.

9.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag
für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung  unterzeichnen.
Hat eine Person für diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag
unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese Wahl geleiste-
ten Unterstützungsunterschriften ungültig.

9.2.6 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung
gegeben sein. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die
Bewerberinnen und Bewerber selbst ist unzulässig.

9.2.7 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der
Geburt und Anschrift der unterzeichnenden Person sowie das
Datum der Unterschriftsleistung anzugeben. Die unterzeichnen-
de Person hat sich vor der Unterschriftsleistung auszuweisen. Die
Zurücknahme gültiger Unterstützungsunterschriften ist wirkungs-
los.

9.2.8 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Be-
hinderung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung bedarf, kann
eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, die die
Unterschriftsleistung vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die
wegen einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde
aufzusuchen, kann auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch
Erklärung vor einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde
ersetzen. Der Antrag kann bis Montag, den 17. März 2014, 16
Uhr, schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt werden.

9.2.9 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichner-
innen und Unterzeichner, die die Unterstützungsunterschrift auf
der von mir aufgelegten oder ausgegebenen Unterschriftenliste
leisten, zu vermerken, dass sie im Wahlgebiet zum Zeitpunkt
ihrer Unterschriftsleistung wahlberechtigt sind.

10. Mängelbeseitigung
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 20. März 2014, 12 Uhr, können
Mängel, die sich auf die Zahl und Reihenfolge der Bewerberinnen
und Bewerber beziehen, nicht mehr behoben und fehlende Unterstüt-
zungsunterschriften nicht mehr beigebracht werden. Das Gleiche
gilt, wenn die Bewerberin oder der Bewerber so mangelhaft be-
zeichnet ist, dass ihre oder seine Identität nicht feststeht. Sonstige
Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, können
bis zu der Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge (§
37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.

11. Zulassung der Wahlvorschläge
Der Wahlausschuss beschließt am  25.03.2014 in öffentlicher Sit-
zung über die Zulassung der Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf §
37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen.

B. Wahl zum Ortsbeirat der Ortsteile Badingen, Bergsdorf, Burg-
wall, Klein-Mutz, Krewelin, Kurtschlag, Marienthal, Milden-
berg, Ribbeck, Vogelsang, Wesendorf und Zabelsdorf

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7,
8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung
Zehdenick gelten für die Wahl zum Ortsbeirat der Ortsteile Badingen,
Bergsdorf, Burgwall, Klein-Mutz, Krewelin, Kurtschlag, Marienthal,
Mildenberg, Ribbeck, Vogelsang, Wesendorf und Zabelsdorf mit fol-
genden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat der Ortsteile Badingen,
Bergsdorf, Burgwall, Klein-Mutz, Krewelin, Kurtschlag, Marienthal,
Mildenberg, Ribbeck, Vogelsang, Wesendorf und Zabelsdorf ist das

Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.
2. Es sind insgesamt 3  Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 4 Bewerberinnen

und Bewerber enthalten.
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind

und im jeweiligen Ortsteil  ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Zehdenick wahlberechtigten Mitglieder der Partei,
politischen Vereinigung  oder Wählergruppe oder deren Delegierte
können auch die Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Reihen-
folge für die Wahl zum Ortsbeirat der Ortsteile Badingen, Bergsdorf,
Burgwall, Klein-Mutz, Krewelin, Kurtschlag, Marienthal, Milden-
berg, Ribbeck, Vogelsang, Wesendorf und Zabelsdorf bestimmen,
sofern die Anzahl der im jeweiligen Ortsteilwahlberechtigten Mit-
glieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht
zur Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht.
In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Zehdenick
wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung einer
Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buch-
stabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, ei-
ner Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewerberin
oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem Erfordernis
von Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind mindestens die
folgende Anzahl von  Unterstützungsunterschriften beizufügen.

Ortsteil Einwohnerzahl notwendige Unter-
stützungsunterschriften

Badingen 547 3
Bergsdorf 438 3
Burgwall 258 keine
Klein-Mutz 453 3
Krewelin 289 keine
Kurtschlag 266 keine
Marienthal 430 3
Mildenberg 734 5
Ribbeck 144 keine
Vogelsang 91 keine
Wesendorf 257 keine
Zabelsdorf 256 keine

Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch
die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen befreit,
die am 9. September 2013 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlags im jeweiligen Ortsbeirat der Ortsteile Badingen, Bergsdorf,
Burgwall, Klein-Mutz, Krewelin, Kurtschlag, Marienthal, Milden-
berg, Ribbeck, Vogelsang, Wesendorf und Zabelsdorf durch
mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen ver-
treten sind; Entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzel-
bewerber, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags in einem der
Ortsbeiräte Badingen, Bergsdorf, Burgwall, Klein-Mutz, Krewelin,
Kurtschlag, Marienthal, Mildenberg, Ribbeck, Vogelsang, Wesen-
dorf und Zabelsdorf vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen,
wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die
eingangs genannte Voraussetzung erfüllt.3)
Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1
bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.9 sinngemäß.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen

Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordrucke
werden von mir beschafft und können bei mir angefordert werden.

Die Wahlleiterin für die Stadt Zehdenick

Bianca Bewersdorf
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Im Ortsteil Kappe fanden am 02.12.2012 Neuwahlen zum Ortsbeirat
Kappe statt. Aufgrund des Zeitpunktes der Neuwahl endet für den ge-
wählten Ortsbeirat gemäß § 84 Abs.1 i.V.m. § 54 Abs. 4 BbgKWahlG die
Wahlperiode erst mit dem Ende der nächsten allgemeinen Wahlperio-
de.

Information der Wahlleiterin für die Stadt Zehdenick –
Keine Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteiles Kappe

Daher findet am 25.05.2014 im Ortsteil Kappe keine Wahl zum Orts-
beirat statt.

Zehdenick, den 16.01.2014

Bianca Bewersdorf
Wahlleiterin

Die öffentliche Sitzung zur Konstituierung des Wahlausschusses findet am 18. Februar 2014  um 19.00 Uhr im Verwaltungsgebäude der
Stadt Zehdenick, Falkenthaler Chaussee 1, 16792 Zehdenick im Raum 111 statt.

Zehdenick, den 16.01.2014 Bianca Bewersdorf
Wahlleiterin

Bekanntmachung der Wahlleiterin für die Stadt Zehdenick
zur Konstituierung des neuen Wahlausschusses

für die Legislaturperiode 2014 bis 2019

Aufruf der Wahlleiterin für die Stadt Zehdenick –
Wahlhelfer für die Europa- und Kommunalwahlen am 25. Mai 2014 gesucht

Am Sonntag, dem 25. Mai 2014 findet im Land Brandenburg die Wahl
des Europaparlaments, des Kreistages, der Stadtverordneten-
versammlung sowie der Ortsbeiräte Badingen, Bergsdorf, Burgwall, Klein-
Mutz, Krewelin, Kurtschlag, Marienthal, Ribbeck, Vogelsang, Wesen-
dorf und Zabelsdorf statt.

Um diese doch sehr umfangreiche Wahl ordnungsgemäß durchführen zu
können, sind wir auf die tatkräftige Unterstützung unser Bürger und
Bürgerinnen angewiesen.

Für die Durchführung dieser Wahl werden Bürgerinnen und Bürger der
Stadt Zehdenick gesucht, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und
an diesem Tag als Wahlhelfer in einem Wahllokal tätig sein wollen.

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. Nach dem Ende der Wahlzeit
erfolgt die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses durch das
Auszählen der Stimmen.

Kenntnisse im Wahlrecht sind nicht erforderlich. Die Wahlvorsteher und
Stellvertreter werden in einer Informationsveranstaltung geschult.

Für diese ehrenamtliche Tätigkeit wird ein sogenanntes Erfrischungs-
geld gezahlt.

Wenn Sie uns unterstützen möchten, melden Sie sich bitte bei:

Herrn Raik Winterhak Tel.: 03307-4684-121
E-Mail: R.Winterhak@zehdenick.de

oder

Frau Bianca Bewersdorf Tel.: 03307-4684-114
E-Mail: B.Bewersdorf@zehdenick.de

Zehdenick, den 10.01.2014

Bianca Bewersdorf
Wahlleiterin



31. Januar 2014 9Amtsblatt für die Stadt Zehdenick

Amtliche Bekanntmachungen

1. Steuerfestsetzung
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick hat in ihrer
Sitzung am 19.12.2013 durch Beschluss der Haushaltssatzung die Hebe-
sätze für die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2014 auf
          200 v. H für die Grundsteuer A
und
          300 v. H für die Grundsteuer B
festgesetzt.
Die Hebesätze sind damit gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Für diejenigen Steuerpflichtigen, die für das  Kalenderjahr 2014 die
gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, wird aufgrund
von § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) die Grundsteuer A und
B  für das Kalenderjahr 2014 in der selben Höhe wie für das Jahr 2013
durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt.
Für die Steuerpflichtigen treten mit dem Tag dieser öffentlichen Be-
kanntmachung die  gleichen Rechtswirkungen ein, als wäre ihnen an
diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen.
Dies gilt nicht, wenn Änderungen in der sachlichen oder persönlichen
Steuerpflicht eintreten.
In diesen Fällen ergeht anknüpfend an den Messbescheid des Finanz-
amtes ein schriftlicher Grundsteuerbescheid.

2. Zahlungsaufforderung:
Die Steuerpflichtigen werden gebeten, die Grundsteuer für das Kalen-
derjahr 2014 zu den Fälligkeitsterminen und mit den Beträgen, die sich
aus dem letzten schriftlichen Grundsteuerbescheid vor Veröffentlichung
dieser Bekanntgabe ergeben, auf eines der beiden hier angegebenen
Konten unter Angabe des Kassenzeichens zu überweisen oder einzu-
zahlen.

Festsetzung der Grundsteuer A und B für das Kalenderjahr 2014
für die Stadt Zehdenick

Ende der amtlichen Bekanntmachungen
Herausgeber: Stadt Zehdenick  – Der Bürgermeister – Falkenthaler Chaussee 1, 16792 Zehdenick

Bezug möglich über die Stadtverwaltung Zehdenick, 16792 Zehdenick, Falkenthaler Chaussee 1
Auflage: 6.900 Exemplare – kostenlos verteilt

Commerzbank AG
BIC: DRES DEFF 160
IBAN: DE78 1608 0000 0449 5226 00

Mittelbrandenburgische Sparkasse
BIC: WELA DED1 PMB
IBAN: DE30 1605 0000 3755 0160 00

Soweit eine Abbuchungsermächtigung erteilt ist, werden die Steuern zu
den angegebenen Fälligkeiten vom Konto des Steuerpflichtigen abge-
bucht.

Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei Wochen nach dem
Tag der Veröffentlichung als bekannt gegeben.

3. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntga-
be Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder
zur Niederschrift bei der

Stadt Zehdenick
Sachbereich Steuern
Falkenthaler Chaussee 1
16792 Zehdenick

einzulegen.
Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts an der fristgerechten
Zahlungspflicht.

Zehdenick, den 16.01.2014

Arno Dahlenburg
Bürgermeister


